
 
 
 
        Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe von Daten aus        
       dem Melderegister 
 
 
Bei nachfolgenden Melderegisteranfragen bzw. angeforderten Datenübermittlungen 
können betroffene Personen einer Datenweitergabe widersprechen:  
 
 

1) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung  gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 
BMG in Verbindung mit  § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 
 
 

2) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 2 BMG widersprechen. 
 
 

3) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit  
§ 50 Abs. 3 BMG widersprechen. 

  
 

4) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in Verbindung mit 
§ 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 
 
 

5) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

Sie können der Datenübermittlung  gemäß  § 50 Abs. 5 BMG  widersprechen. 
 
Von Ihren Widerspruchsrechten und der Möglichkeit zur Erteilung von Einwilligungen können 
Sie zu jeder Zeit Gebrauch machen. Entsprechende Formulare erhalten Sie im Bürgerbüro 
oder unter www.versmold.de.  
 
  
 


